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Laufende Nummer 1 

Hinweis auf die Bekanntmachung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der 

Gemeinde Beelen, der Stadt Drensteinfurt, der Gemeinde Everswinkel, der Gemeinde Ost-

bevern, der Stadt Sassenberg, der Stadt Sendenhorst, der Stadt Telgte,  

der Gemeinde Wadersloh und der Stadt Beckum über die Durchführung der Aufgaben 

einer interkommunalen Vergabe- und Submissionsstelle durch die Stadt Beckum 

Die Stadt Beckum hat am 14.02.2025 mit den Kommunen Beelen, Drensteinfurt, Everswinkel, 

Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Wadersloh eine öffentlich-rechtliche Ver-

einbarung über die Durchführung der Aufgaben einer interkommunalen Vergabe- und Sub-

missionsstelle durch die Stadt Beckum geschlossen. Der Kreis Warendorf hat mit Verfügung 

vom 14.03.2025 die Vereinbarung gemäß § 24 Absatz 2 des Gesetzes über kommunale Ge-

meinschaftsarbeit (GkG NRW) in der zurzeit geltenden Fassung genehmigt. 

Die Bekanntmachung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der aufsichtsbehördlichen 

Genehmigung erfolgte im Amtsblatt des Kreises Warendorf Nummer 12 vom 21.03.2025. 

Gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 GkG NRW wird hiermit auf die Bekanntmachung hingewiesen. 

Beckum, den 24. März 2025 gezeichnet 

 Michael Gerdhenrich 

 Bürgermeister 

https://www.kreis-warendorf.de/fileadmin/amtsblatt-ocr/2025/Amtsblatt-12-2025.pdf

